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Landkreis Wolfenbüttel
Die Landrätin

Sitzungsvorlage

Geschäftszeichen
II/70/702-Finger

Datum
06.09.2023

Vorlage-Nr.
XIX-0331/2023

Beratungsfolge Sitzung Sitzung am Zuständigkeit

Betriebsausschuss Wirtschaftsbetriebe
Landkreis Wolfenbüttel

öffentlich 20.09.2023 Vorberatung

Kreisausschuss nicht öffentlich 09.10.2023 Vorberatung

Kreistag öffentlich 06.11.2023 Entscheidung

Betreff

Änderung der Entgeltordnung für Leistungen des Abfallwirtschaftsbetriebes Landkreis
Wolfenbüttel

Beschlussvorschlag:

Der Kreistag wird gebeten zu beschließen:

Der Entwurf der geänderten Entgeltordnung 2024 des Abfallwirtschaftsbetriebes Landkreis
Wolfenbüttel über die Erhebung von Entgelten wird als Entgeltordnung beschlossen.

Kosten in Euro Wirtschaftsjahr/e Erfolgsplan Vermögensplan

Mittel stehen zur Verfügung nicht zur Verfügung nur bereit i. H. v. Euro

Deckungsvorschlag Mehreinnahmen bei Minderausgaben bei

Diese Maßnahme hat Auswirkungen auf die Erreichung folgender Oberziele:

Präambel Konsolidierung der Kreis- und Gemeindefinanzen unterstützt behindert

Bürgerfreundlichkeit der Kreisverwaltung unterstützt behindert

Oberziel 1 Gesellschaftlicher Zusammenhalt unterstützt behindert

Oberziel 2 Bildung und Kultur unterstützt behindert

Oberziel 3 Arbeit und Wirtschaft unterstützt behindert

Oberziel 4 Umwelt- und Klimaschutz unterstützt behindert

Oberziel 5 Mobilität und Infrastruktur unterstützt behindert
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Begründung:

Aufgrund neuer Sachverhalte bzw. einer notwendigen Anpassung von Entgelten ist die
Entgeltordnung vom 26.09.2022 wie folgt anzupassen bzw. zu ändern:

Umschlagstation, Transport und Verwertung (Ziff. III. der Anlage 1):

Das Müllheizkraftwerk Rothensee GmbH hat zum 01.06.2023 die Entgelte für die
Restabfallbehandlung um 8,75 % und für den Umschlag und den Transport um 26,53 %
erhöht. Zum 01.01.2024 erhöht sich das zu zahlende Entgelt aufgrund der CO2-Bepreisung
nochmals um 16,07 €/t. Daher müssen die Entgelte für Stoffe, die in der Umschlagstation
umgesetzt und anschließend zur Verwertung an das MHKW Rothensee abtransportiert
werden, angehoben werden:

Entgelt pro Tonne alt: 126,05 € / neu: 142,86 €
bis 100 kg Verwiegung Fahrzeugwaage alt: 12,61 € / neu: 14,29 €
bis 200 kg Verwiegung EVZ Bornum alt: 25,21 € / neu: 28,57 €

Kompostierbare Abfälle aus anderen Herkunftsbereichen (Ziff. IV. der Anlage 1):

Das Entgelt für die Anlieferung von verunreinigten Gartenabfällen / Friedhofsabfällen war in
die Entgeltordnung aufzunehmen.

Sonstige Leistungen (§ 3 VII und Ziff. VI. der Anlage 1):

Sämtliche unter Ziff. VI der Anlage 1 aufgeführten Leistungen wurden aus Gründen der
Transparenz nun in die Entgeltordnung aufgenommen. Aufgrund der Ergänzung unter § 3 VII
sowie Ziff. VI. der Anlage 1 verschieben sich die nachfolgenden Absätze entsprechend.

Personal- und Sachkosten für umsatzsteuerpflichtige Leistungen (Ziff. VII der Anlage 1):

Wegen der im nächsten Jahr stark steigenden Personalkosten war eine Erhöhung des
Entgeltes für den Einsatz von Personal notwendig von 37,00 €/Zeitstunde auf 45,00
€/Zeitstunde.

Die neue Entgeltordnung tritt zum 01.01.2024 in Kraft.

Im Auftrage

Torsten Ruhe
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Anlagen:
Entwurf Entgeltordnung 2024 mit Markierung der Änderungen
Entgeltordnung 2024
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